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1. Prüfungsauftrag 

 Der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) wurde von 

den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe auf Grundlage des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) im Jahr 1995 gegrün-

det, um gemeinsam eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch 

den öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. 

 Mit Schreiben vom 19.10.2017 bittet der ZWS die Rechnungsprüfung des 

Kreises Olpe um Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 

2016 und des Lageberichtes des ZWS. 

 Die Zuständigkeit zur Prüfung des Jahresabschlusses durch die örtliche 

Rechnungsprüfung ergibt sich aus § 53 der Kreisordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit § 103 der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Laut § 14 der Sat-

zung des ZWS obliegt den Rechnungsprüfungen der Kreise Olpe und Sie-

gen-Wittgenstein die jährliche Prüfung des Jahresabschlusses.  

 Die Prüfung erfolgt im Wechsel durch die örtliche Rechnungsprüfung des 

Kreises, dessen Hauptverwaltungsbeamter nicht Verbandsvorsteher ist. 

Seit der Kommunalwahl 2014 ist der Landrat des Kreises Siegen-

Wittgenstein Verbandsvorsteher des Zweckverbandes. Daher ist die 

Rechnungsprüfung des Kreises Olpe zuständig, den Jahresabschluss des 

ZWS zu prüfen.  

 

 Für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes finden die Vorschriften 

für die Gemeinden sinngemäß Anwendung. 

  

 Als Ergebnis der Abschlussprüfung wurde dieser Prüfungsbericht erstellt. 

Form und Inhalt des vorliegenden Prüfungsberichtes sind angelehnt an die 

Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattungen nach IDW PS 450. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

 Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 und der Lagebericht 

2016 in der Fassung vom 16.10.2017 wurden unter Beachtung des  

§ 101 GO NRW geprüft.  

 Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,  Er-

trags- und Finanzlage unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich da-

rauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen 

und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die 

Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Über-

sicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegen-

stände einzubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht 

eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-,  Ertrags- und Fi-

nanzlage erwecken. 

 

 Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach dem Ergebnis der Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnis-

sen entsprechen der Jahresabschluss und der Lagebericht des ZWS den 

gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sons-

tigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-

nanzlage des ZWS. 
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2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung, zur wirtschaftlichen 
Lage und zum Geschäftsverlauf  

   
Vermögenslage 

 Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2016 stellt sich im Vergleich zum  
 Vorjahr wie folgt dar: 
 

Vermögensstruktur 

31.12.2016 31.12.2015 
Veränderung 

(€)  Betrag (€) 
Anteil 

(%) 
Betrag (€) 

Anteil 

(%) 

Anlagevermögen 63.606,75 0,64 61.876,35 0,61 1.730,40 

Immaterielle Vermö-  

gensgegenstände 
3.373,93   0,03 6.771,47 0,07 -3.397,54 

Sachanlagen 9.340,92   0,09 7.692,84 0,08 1.648,08 

Finanzanlagen 50.891,90   0,52 47.412,04 0,47 3.479,86 

Umlaufvermögen 9.806.203,18   99,23 10.084.614,74 99,23 -278.411,56 

Forderungen 842.136,85   8,52 350.695,72 3,45 491.441,13 

Liquide Mittel 8.964.066,33   90,71 9.733.919,02 95,78 -769.852,69 

Aktive Rechnungsabgren-

zung 
12.103,90   0,12 16.458,34 0,16 -4.354,44 

Bilanzsumme 9.881.913,83   100,00 10.162.949,43 100,00 -281.035,60 

 

 Die Entwicklung der Passivseite der Bilanz ergibt sich aus der folgenden  
 Aufstellung: 
 

Kapitalstruktur 

31.12.2016 31.12.2015 
Veränderung 

(€) Betrag (€) 
Anteil 

(%) 
Betrag (€) 

Anteil 

(%) 

Eigenkapital 5.638.472,99   57,06 4.409.467,40 43,39 1.229.005,59 

Allgemeine Rücklage 4.250.368,45   43,01 4.377.810,61 43,08 -127.442,16 

Ausgleichsrücklage 159.098,95   1,61 860.332,08 8,47 -701.233,13 

Jahresüberschuss / Jahres-

fehlbetrag 
1.229.005,59   12,44 - 828.675,29 -8,15 2.057.680,88 

Sonderposten für Zuwen-

dungen 
0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Rückstellungen 1.819.600,08   18,41 4.477.380,71 44,06 -2.657.780,63 

Pensionsrückstellungen 1.668.436,00   16,88 1.504.304,00 14,80 164.132,00 

Rückstellungen für Über-

stunden / nicht genomme-

nen Urlaub 

151.164,08   1,53 122.396,53 1,20 28.767,55 

Sonstige Rückstellungen 0,00   0,00 2.850.680,18 28,05 -2.850.680,18 

Verbindlichkeiten 2.423.840,76   24,53 1.276.101,32 12,56 1.147.739,44 

Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen 
22.587,69   0,23 54.268,39 0,53 -31.680,70 

Verbindlichkeiten aus Trans-

ferleistungen 
0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Sonstige Verbindlichkeiten 2.401.253,07   24,30 1.221.832,93 12,02 1.179.420,14 

Passive Rechnungsabgren-

zung 
0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Bilanzsumme 9.881.913,83   100,00 10.162.949,43 100,00 -281.035,60 
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Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 1.229.005,59 € 

ab. 
 

Ordentliche Erträge 

31.12.2016 31.12.2015 
Veränderung 

(€) Betrag (€) 
Anteil 

(%) 
Betrag (€) 

Anteil 

(%) 

Zuwendungen und allgemei-

ne Umlagen 
1.156.938,77   30,65 2.803.837,97 91,88 -1.646.899,20 

privatrechtliche Leistungs-

entgelte 
0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen 
530.655,88   14,06 226.991,30 7,44 303.664,58 

sonstige ordentliche Erträge 2.087.487,13   55,30 20.710,54 0,68 2.066.776,59 

Summe 3.775.081,78   100,00 3.051.539,81 100,00 723.541,97 

 

Ordentliche Aufwen-

dungen 

31.12.2016 31.12.2015 
Veränderung 

(€) Betrag (€) 
Anteil 

(%) 
Betrag (€) 

Anteil 

(%) 

Personalaufwendungen 702.959,71   27,46 619.113,51 15,80 83.846,20 

Versorgungsaufwendungen 22.185,95   0,87 20.850,68 0,53 1.335,27 

Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen 
353.612,89   13,81 340.659,77 8,69 12.953,12 

Bilanzielle Abschreibungen  5.676,21   0,22 7.677,78 0,20 -2.001,57 

Transferaufwendungen 1.418.111,75   55,40 2.879.346,00 73,49 -1.461.234,25 

Sonstige Aufwendungen 57.367,18   2,24 50.454,19 1,29 6.912,99 

Summe 2.559.913,69   100,00 3.918.101,93 100,00 -1.358.188,24 

 

Finanzergebnis 
31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 

(€) Betrag (€) Betrag (€) 

Finanzerträge 13.837,50   37.886,83 -24.049,33 

Zinsen und sonstige Finanz-

aufwendungen  
0,00   0,00 0,00 

Summe 13.837,50   37.886,83 -24.049,33 

 

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht ersichtlich. 

Ergebnis 
31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 

(€)  Betrag (€) Betrag (€) 

Ordentliches Ergebnis 1.215.168,09   - 866.562,12 2.081.730,21 

Finanzergebnis 13.837,50   37.886,83 -24.049,33 

Jahresüberschuss /  

Jahresfehlbetrag (-) 
1.229.005,59   - 828.675,29 2.057.680,88 
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Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresüberschuss von 1.229.005,59 € 

aus. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.  

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 

2.057.680,88 €.  

 

Im Vergleich zum Ergebnisplan beträgt die Verbesserung 2.211.213,59 €. 

 

Gegenüberstellung der Plan- und Ergebniswerte (€) 

 Erträge Aufwendungen Ergebnis 

Ergebnisplan 2.415.401,00      3.397.609,00      -982.208,00 

Ergebnisrechnung 3.788.919,28 2.559.913,69 1.229.005,59 

Abweichung zum Plan (€) 1.379.680,78 -837.695,31 2.211.213,59 

 

 

 

2.2 Kennzahlen des Zweckverbandes 

 Entsprechend dem Erlass zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement  

– Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen („Kennzahlenerlass“) vom 

1.10.2008 - 34 – 48.04.05/01 - 323/08 ist jede Kennzahl einem der Analy-

sebereiche 

· „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, 

· „Kennzahlen zur Vermögenslage“, 

· „Kennzahlen zur Finanzlage“ oder 

· „Aufwands- und Ertragskennzahlen“ 

 zuzuordnen. 
 
 Im Folgenden werden einige für den ZWS interessante Kennzahlen vorge-

stellt. 
 
 
2.2.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 
 Kriterien für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sind unter ande-

rem die Kennzahlen  

· Aufwandsdeckungsgrad und 

· Eigenkapitalquote 1. 
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 Aufwandsdeckungsgrad 

 Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendun-

gen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Sie lässt da-

mit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshan-

delns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige De-

ckung erreicht. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, ob der Haushaltsaus-

gleich bereits aus eigener Kraft mit dem Ergebnis der laufenden Verwal-

tungstätigkeit erreicht werden kann. 

 Zur Berechnung des Aufwandsdeckungsgrades werden die ordentlichen 

Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt: 

 

 

 
 Der ZWS erreicht den Haushaltsausgleich bei einem Aufwandsdeckungs-

grad von 147,47 %. 

 

  Eigenkapitalquote 1 

 Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten 

bilanzierten Kapital. Sie ist Maßstab für die finanzielle Stabilität eines Un-

ternehmens. Eigenkapital und Bilanzsumme werden ins Verhältnis ge-

setzt:  

 

 

  
 Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 57,06 % und hat sich 

damit um rd. 14 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gesteigert.  

  
 

2.2.2 Vermögenslage 

 Da der ZWS nicht über nennenswertes Anlagevermögen verfügt, wird auf 

die Darstellung von Kennzahlen verzichtet. 
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2.2.3 Finanzlage 

Kennzahlen zur Analyse der Finanzlage sind 

· Anlagendeckungsgrad 2 

· Liquidität 2. Grades und 

· Kurzfristige Verbindlichkeitsquote  

 

 Anlagendeckungsgrad 2 

 Diese Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig 

finanziert sind. Es sind das Eigenkapital plus Sonderposten sowie langfris-

tiges Fremdkapital zum Anlagevermögen ins Verhältnis zu setzen. Der  

Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagever-

mögen durch das Eigenkapital gedeckt ist.  

 Da weder Sonderposten (für Zuwendungen und für Beiträge) noch lang-

fristiges Fremdkapital bilanziert sind erfolgt die Berechnung analog zur Be-

rechnung des Anlagendeckungsgrades 1 wie folgt: 

  

 

 
 Maßgeblich für die hohe Kennzahl ist das nach wie vor geringe  

Anlagevermögen bei gleichzeitigem Anstieg des Eigenkapitals um 

1.229.005,59 €. 

  

 Liquidität 2. Grades 

 Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Li-

quidität“ des ZWS. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Ver-

bindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel 

und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.  

 Die Berechnungsformel lautet: 

 

 % 
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 Der ZWS ist in der Lage die kurzfristigen Verbindlichkeiten mehrfach aus 

den vorhandenen liquiden Mitteln plus den kurzfristigen Forderungen zu 

tilgen.  

  

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 

 Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch 

kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird. 

 

 

 
 Die Belastung der Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten beträgt  

24,53 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 12 Prozentpunk-

te gestiegen.  

 

 

2.2.4 Aufwands- und Ertragslage 

Kennzahlen der Aufwands- und Ertragslage sind 

· Zuwendungsquote, 

· Personalintensität, 

· Sach- und Dienstleistungsintensität sowie 

· Transferaufwandsquote.  

  

 Zuwendungsquote 

 Diese Kennzahl gibt an, inwieweit der ZWS von Zuwendungen und damit 

von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote setzt die Erträ-

ge aus Zuwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. 

  

 

 
Im Jahr 2016 finanzierte sich der ZWS zu fast 30,65 % durch Zuwendun-

gen. Die Kennzahl sank gegenüber 2015 um rund 60 Prozentpunkte.  
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Personalintensität 

Hiermit wird aufgezeigt, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den 

ordentlichen Aufwendungen haben.  

 

 

 
 Durch die Reduzierung der Ordentlichen Aufwendungen um 1.358.188,24 

Euro erhöht sich der Anteil der Personalaufwendungen gegenüber dem 

Vorjahr um etwa 12,5 %. 

  

Sach- und Dienstleistungsintensität 

Durch diese Kennzahl wird ausgedrückt, welchen Anteil die Aufwendun-

gen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen 

haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Zweckverband 

für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 

 

 

 

 13,81 % der ordentlichen Aufwendungen werden für Sach- und Dienstleis-

tungen verausgabt. Nach einem Rückgang um ca. 31 % in 2014 steigt die 

Quote gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % Prozentpunkte an. 

 

 

Transferaufwandsquote 

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwand 

und den ordentlichen Aufwendungen her. 
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2.3 Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

In der am 09.12.2015 beschlossenen Haushaltssatzung wird unter § 4 die 

Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen 

Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 1.000.000 € festgesetzt.  

Im Ergebnisplan ist der Fehlbetrag mit  982.208 € ausgewiesen, der durch 

eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt wird. Die Verringe-

rung der allgemeinen Rücklage um 982.208 € ist gemäß § 75 Abs. 4 GO 

NRW am 07.01.2016 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt wor-

den.  

Die veröffentlichte Haushaltssatzung enthält im Gegensatz zur beschlos-

senen Haushaltssatzung den korrigierten Betrag.  

 

Der vorgenannte Sachverhalt berührt nicht die Erteilung des Bestäti-

gungsvermerkes, da bereits in der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 

der korrekte Betrag ausgewiesen ist. 

  

Zwischen den Ansätzen im Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung be-

stehen verschiedentlich hohe Differenzen, wie folgende drei Beispiele auf-

zeigen.  

· Die mit 2.067.487,13 €, entsprechend rund 967 %, größte Abwei-

chung ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen – Sachkonto 

4591000 – zu verzeichnen. Diese wird durch den ZWS begründet 

mit der ertragswirksamen Auflösung der sonstigen Rückstellungen, 

deren Auflösung zumindest im zeitlichen Rahmen nicht exakt prog-

nostiziert werden konnte.  

· Eine weitere Abweichung um rund 94 % oder 941.351,05 € im Be-

reich der Transferaufwendungen (Sachkonto 5317001) ist zurück-

zuführen auf ursprünglich geplante Zahlungen für in 2016 durchzu-

führende Projekte. Die Maßnahmen wurden nicht abgeschlossen, 

so dass im Jahr 2016 lediglich 58.648,95 € aufwandswirksam in die 

Ergebnisrechnung eingeflossen sind. 

· Im Sachkonto 4485000 – Erträge aus Kostenerstattungen Umlage 

Kreis Olpe (OVAG) – beträgt die Differenz zwischen Ergebnisplan 
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und -rechnung 7.000 € entsprechend 100 %. Hier steht die Abrech-

nung noch aus.  

 

 Ausweislich der vorgenannten Beispiele stellen die Abweichungen der Er-

gebnisrechnung vom Ergebnisplan kein Verstoß gegen eine realitätsnahe 

Planung dar. 

 

 Entsprechend den Bestimmungen des § 41 Abs. 5 GemHVO sind grund-

sätzlich zu jedem Bilanzposten die Beträge des Vorjahres anzugeben.  

Unter Ziffern 2.2.2.1 und 4.8 der Bilanz 2016 weichen die Vorjahreswerte 

(mit entsprechender Auswirkung auf die Ziffern 2, 2.2 und 4) von den ur-

sprünglichen, in der Bilanz 2015 ausgewiesenen Werten, in Höhe von je-

weils + 59,80 € ab. Dies stellt eine nachträgliche Aktiv-/Passivmehrung 

dar. Sie wird im Anhang zur Bilanz und Jahresabschluss zum 31.12.2016 

unter ‚Anmerkung‘ als Buchungsfehler dargestellt. Bei korrekter Buchung 

hätte sich die Bilanz zum 31.12.2016 in Aktiva und Passiva um jeweils 

59,80 €  erhöht. Das Bilanzergebnis 2016 selbst hätte sich dadurch nicht 

geändert. Die fehlerhafte Buchung steht einer Erteilung des uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerkes zum Jahresabschluss 2016 nicht ent-

gegen. 

 

 

 

3.  Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit  

§ 317 HGB 

· das Inventar und die Inventur, 

· die Buchführung und die Rechnungslegung, 

· die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 

· die Sicherheitsstandards und die interne Aufsicht, 

· der Entwurf der Schlussbilanz, 

· der Entwurf der Ergebnisrechnung, 

· der Entwurf der Finanzrechnung, 

· der Anhang, 
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· der Forderungsspiegel, 

· der Verbindlichkeitenspiegel, 

· der Anlagenspiegel und 

· der Lagebericht. 

 

Die Prüfung erfolgte im Hinblick auf 

· die Ordnungsmäßigkeit der Inventur und des Inventars und die 

Übereinstimmung der daraus entwickelten Schlussbilanz sowie des 

Lageberichts, 

· die Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften (insbe-

sondere GO NRW, Verordnung über das Haushaltswesen der Ge-

meinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverord-

nung NRW – GemHVO NRW) und sonstige ortsrechtliche Vorschrif-

ten) und 

· Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. 

 

Art und Umfang der Prüfung waren zunächst auf eine Vollprüfung ausge-

richtet, deren Grundlage substantielle Prüfungshandlungen = Einzelfallprü-

fungen (Einsichtnahme, Vergleich, rechnerische Prüfung, Befragung, Be-

stätigung wie z. B. Saldenbestätigung, Beobachtung und Inaugenschein-

nahme) waren. 

Dabei wurde insbesondere bei hohen Fallzahlen berücksichtigt, ob und in 

welchem Umfang durch Systemprüfungen und Funktionsprüfungen ein 

Abstützen auf das interne Kontrollsystem (organisatorische Sicherungs-

maßnahmen und in den Ablauf integrierte manuelle und maschinelle Kon-

trollen) möglich ist. 

 

 In den Fällen, in denen eine Vollprüfung wegen des Umfanges der zu prü-

fenden Fälle nicht möglich war, wurden ersatzweise analytische Prüfungs-

handlungen in Form von Plausibilitätsprüfungen (Gewichtung von Zahlen, 

Gegenüberstellung von Zahlen und Kennzahlen, Vergleich von Haus-

haltsplan und Schlussbilanz) oder nach dem Stichprobenverfahren durch-

geführt. 
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 Der Prüfungsumfang orientierte sich an 

· den organisatorischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten des 

ZWS, 

· der Bedeutung der Prüfbereiche, 

· der Wahrscheinlichkeit von Fehlern und 

· der Prüfdurchführung in zeitgerechter und wirtschaftlicher Weise. 

 

Geprüft wurde im Hinblick auf 

· Vollständigkeit,  

· Richtigkeit, 

· Vorhandensein der Vermögensgegenstände, 

· periodengerechte Abgrenzung, 

· ordnungsmäßige Ausweisung der Bilanzpositionen in der Schluss-

bilanz in Verbindung mit den erforderlichen Erläuterungen im An-

hang. 

 

 Die Prüfung wurde so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

sich aus der Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe-

richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-

lage des ZWS wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden.  

 

 Der Lagebericht wurde gemäß § 48 GemHVO NRW in Verbindung mit 

 § 101 GO NRW dahingehend geprüft, ob er 

· eine ausgewogene und umfassende Analyse darüber enthält, die 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des ZWS vermittelt, 

· über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichtet, 

· unter Angabe der zu Grunde liegenden Annahmen auf Chancen 

und Risiken auf die zukünftige Entwicklung des ZWS eingeht,  

· die notwendigen Angaben für den Zweckverbandsvorsitzenden, 

den Kämmerer und für die Zweckverbandsversammlung enthält 

und  
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· den Grundsätzen ordnungsmäßiger Lageberichtserstattung ent-

spricht. 

 

Die Prüfungen stützen sich auf folgende wesentliche Rechtsgrundlagen, 

Erläuterungen und Kommentare: 

· NKF-Einführungsgesetz vom 16. November 2004 in der z.Zt. gel-

tenden Fassung, 

· Handreichungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

NRW, 7. Auflage, 

· KrO NRW, GO NRW, GemHVO NRW, 

· Handelsgesetzbuch (HGB) und 

· Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zum Gemeindehaus-

haltsrecht NRW. 

 

 Die Prüfung wurde in der Zeit vom 23.10. bis 22.11.2017 (mit Unterbre-

chungen) durchgeführt. Für die Personalprüfung zeichnet die örtliche 

Rechnungsprüfung des Kreises Siegen-Wittgenstein im Wege der Amtshil-

fe verantwortlich. 

 

 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshand-

lungen sind in den Arbeitspapieren der Rechnungsprüfung festgehalten 

und werden unter den einzelnen Berichtspunkten transparent gemacht. 

 

 Die Prüfung wurde durchgeführt von der Rechnungsprüfung des Kreises 

Olpe in Person von Erich Weber unter Beteiligung des Prüfers Reinhard 

Huppenkothen. Herr Weber zeichnet als Prüfungsleiter verantwortlich. Wie 

bereits oben erwähnt bediente sich die Rechnungsprüfung des Kreises 

Olpe für die Personalprüfung des bei der Rechnungsprüfung des Kreises 

Siegen-Wittgenstein tätigen Personalprüfers Ingolf Jost. 
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4.  Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungs-

legung 

 

4.1 Buchführung und Rechnungslegung 

 Die Buchführung und Rechnungslegung des ZWS erfolgt durch den Fach-

service Finanzwirtschaft des Kreises Siegen-Wittgenstein unter Verwen-

dung der Software KIRP. 

 

 

4.2  Bilanzierung und Bewertungsmethoden 

 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Vergleich zur 

Eröffnungsbilanz nicht verändert. 

 

 

4.3  Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

 Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses wurden auch 

die Aufwands- und Ertragsbelege sowie die Belege über investive Aus- 

und Einzahlungen stichprobenhaft gesichtet. Der grundsätzliche Sicher-

heitsstandard ‚Vieraugenprinzip‘ wurde eingehalten. 

  

 

4.4 Bilanz ZWS zum 31.12.2015 

 Alle Bilanzpositionen spiegeln im Wesentlichen ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild wider. 

 

4.4.1  Immaterielle Vermögensgegenstände: 3.373,93 € 

 Das immaterielle Vermögen wurde in 2015 nicht erweitert. Es wurde hier 

jedoch ein Betrag von 0,01 € mehr als im Vorjahr als bilanzielle Abschrei-

bung gebucht; insofern ist die Darstellung im Anhang zur Bilanz nicht kor-

rekt.  
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4.4.2  Betriebs- und Geschäftsausstattung: 9.340,92 € 

 Durch Beschaffung von je zwei Schreibtischen und Bürodrehstühlen bei 

gleichzeitiger vorgenommener erforderlicher Abschreibung erhöhte sich 

der Bilanzwert auf 7.692,84 €. 

 

4.4.3  Beteiligungen: 4.494.70 € 

 Der ZWS ist mit einem Anteil von 6/45 am Zweckverband Nahverkehr 

Westfalen-Lippe (NWL) beteiligt. Wie in den Vorjahren wird das Eigenkapi-

tal des NWL lt. Bilanz zum 31.12.2008 zugrunde gelegt. Demnach entfal-

len nach der Eigenkapitalspiegelmethode 4.494,70 € im Eigenkapital des 

ZWS als Beteiligung am NWL.  

 

4.4.4  Wertpapiere des Anlagevermögens: 46.397,20 € 

Der ZWS besitzt für die Finanzierung der Pensionsrückstellungen Wertpa-

piere. Diese entwickelten sich wie folgt: 

Laut Eröffnungsbilanz am 01.01.2009 16.319,48 € 

Zugang 2009 3.157,16 € 

Zugang 2010 3.627,98 € 

Zugang 2011 4.341,78 € 

Zugang 2012 4.987,83 € 

Zugang 2013 5.545,35 € 

Zugang 2014 2.130,32 € 

Zugang 2015 2.807,44 € 

Zugang 2016 3.479,86 €      30.077,72 €  

 46.397,20 € 

 

4.4.5  Forderungen 

4.4.5.1  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen: 291.217,00 € 

 Erstattungsansprüche von Beamten des Zweckverbandes gegenüber 

früheren Dienstherren auf Grundlage des Versorgungslastenverteilungs-

gesetzes NRW sowie des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 

16. Dezember 2009 wurden aufgrund einer statistischen Berechnung der 

kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe gegenüber dem Vorjahr 

um 30.619,00 € vermindert. 
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4.4.5.2  Sonstige Forderungen gegenüber dem privatrechtlichen Bereich: 

 550.919,85 € 

 Die sonstigen Forderungen gegenüber dem privatrechtlichen Bereich  sind 

rund 522.000 € oder 553 % höher als im Vorjahr. Die Differenz resultiert 

im Wesentlichen aus der Spitzabrechnung der Vermarktung der Mobili-

tätsCard und der vereinbarten Verkaufsprovision gegenüber der Ver-

kehrsgemeinschaft Westfalen-Süd. 

 

4.4.6  Liquide Mittel: 8.964.066,33 € 

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 

o Ergebnis der Finanzrechnung -769.852,69 € 

o Vortrag aus 2015 9.733.919,02 € 

 8.964.066,33 € 

 

o Sparkasse Siegen, Konto 1249804 2.824.365,39 € 

o Sparkasse Siegen, Konto 1260546 1.139.700,94 € 

o Düsseldorfer Hypothekenbank, 

Geschäft 6004002911 5.000.000,00 € 

 8.964.066,33 € 

  

4.4.7  Aktive Rechnungsabgrenzung: 12.103,90 € 

Es handelt sich um die Beamtenbesoldung für Januar 2017. 

 

4.4.8  Eigenkapital: 5.638.472,99 €  

Das Eigenkapital in Höhe von 5.638.472,99 € setzt sich zusammen aus 

der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüber-

schuss bzw. dem Jahresfehlbetrag. 

 

4.4.8.1  Allgemeine Rücklage: 4.250.368,45 €  

 Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr 

nicht verändert.  
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4.4.8.2  Ausgleichsrücklage: 159.098,95 € 

 Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von  (-) 828.675,29 € wurde 

der Ausgleichsrücklage entnommen, so dass der Bestand nunmehr 

159.098,95 € beträgt.  

4.4.8.3  Jahresüberschuss: 1.229.005,59 € 

 Vorbehaltlich des Beschluss der Zweckverbandsversammlung wird der 

Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.  

 Das erlaubte Maximum der Ausgleichsrücklage von einem Drittel des Ei-

genkapitals gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wird eingehalten. 

4.4.9  Rückstellungen 

4.4.9.1  Pensionsrückstellungen: 1.668.436,00 € 

Nach § 36 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beam-

tenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. 

Zur Bewertung dieser Pensions- und Beihilferückstellungen sind umfang-

reiche Berechnungen unter Zuhilfenahme von versicherungsmathemati-

schen Annahmen notwendig, die vom ZWS nicht geleistet werden können. 

Daher wird vom ZWS der Service der jährlichen Bewertung durch die 

kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Anspruch ge-

nommen. 

 

Die kvw bedient sich bei ihren Berechnungen einer Bewertung der Firma 

Heubeck AG, Köln, und legt das sogenannte „Heubeck-Gutachten“ zu-

grunde. Daraus resultierend werden die Pensions- und Beihilferückstel-

lungen des ZWS bewertet.  

 

Die Pensions- und Beihilferückstellungen des ZWS stellen sich zum 

31.12.2016 im Vergleich zu 2015 wie folgt dar: 

  

    31.12.2016    31.12.2015 

Teilwert Pensionsrückstellungen 1.307.278,00 € 1.191.289,00 € 

Teilwert Beihilferückstellungen 361.158,00 € 313.015,00 € 
   

   1.504.304,00 € 1.668.436,00 €    
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4.4.9.2  Rückstellungen für Überstunden /  

nicht genommenen Urlaub: 151.164,08 € 

 Aus nicht beanspruchtem Urlaub sowie aus bestehenden Arbeitszeitgut-

haben der Mitarbeiter im Haushaltsjahr 2016 bestehen für den ZWS zum 

31.12.2016 Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern in Höhe von 

151.164,08 €. Gegenüber dem Vorjahresabschluss ist hier ein Anstieg um 

rund 24 % zu verzeichnen. 

 

4.4.9.3  Sonstige Rückstellungen: 0,00 € 

 Die Rückstellung in Höhe von rund 2.670.000 € für den Stationspreis-

rechtsstreit wurde in 2016 aufgrund des erledigten Rechtsstreits ertrags-

wirksam aufgelöst. Aufgrund der Abrechnung der Gemeinschaftskosten 

der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd konnte die restliche Rückstel-

lung in Höhe von rund 179.000 € ebenfalls ertragswirksam aufgelöst wer-

den. 

   

4.4.10 Verbindlichkeiten: 2.423.840,76 € 

 Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

o Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.587,69 € 

o Sonstige Verbindlichkeiten 2.401.253,07 € 

 2.423.840,76 € 
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5.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Ab-
schlussbemerkung 
Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als Anla-

ge beigefügten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 des Zweck-

verbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd und dem als Anlage bei-

gefügten Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

erteilt: 

 

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss des Zweckverbandes 

Personennahverkehr Westfalen-Süd für das Haushaltsjahr 2016 - beste-

hend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang - unter 

Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Über-

sicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände 

sowie den Lagebericht geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung die-

ser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-

Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sons-

tigen kreisrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des 

Zweckverbandsvorstehers. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf 

der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-

resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des In-

ventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der 

Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. 

 

Die Prüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten 

Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-

keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des auf den Jahresab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-,  

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichen-

der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche 
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und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfa-

len-Süd sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-

zogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in 

Buchführung, Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungs-

dauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen des Zweckverbandsvorstehers des Zweckver-

bandes Personennahverkehr Westfalen-Süd sowie die Würdigung der  

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Die 

Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend 

sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 

 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzli-

chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen 

und sonstigen kreisrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-

Süd. 

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes Per-

sonennahverkehr Westfalen-Süd und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Olpe, den 21.11.2017 

                                           
Erich Weber Huppenkothen 

(Prüfungsleiter) (Prüfer) 
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6. Anlagen 

 

· Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk  

· Ergebnisrechnung  

· Finanzrechnung  

· Bilanz  

· Anhang zur Bilanz und Jahresabschluss  

· Anlagenspiegel  

· NKF-Forderungsspiegel  

· Verbindlichkeitenspiegel 

· Lagebericht  

· Vollständigkeitserklärung 

 

· Bericht über die Prüfung im Personalwesen für das Jahr 

2016 

 

· Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung 
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Jahresabschluss 

F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

12.10.2017Datum:Mandant:

Finanzrechnung 

Haushalt: NKF

Zweckverband ÖPNV 

Zweckverband ÖPNV 
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Fortgeschr. Ansatz

des Rechn.-Jahres

2016

2.016.401,00

554.401,00

1.445.000,00

17.000,00

359.000,00

175.000,00

35.000,00

142.000,00

7.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2.415.401,00

 

587.302,00

300.000,00

170.000,00

16.002,00

15.000,00

70.000,00

1.300,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

225.000,00

25.000,00

200.000,00

2.367.000,00

1.000.000,00

1.367.000,00

52.388,00

500,00

1.500,00

28.000,00

1.588,00

2.300,00

4.600,00

10.000,00

3.900,00

-3.246.690,00

 

          

 

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

Mandant:

Haushalt: NKF

Zweckverband ÖPNV 

Zweckverband ÖPNV 

Finanzrechnung 

-3.776.646,91 -3.177.303,55 69.386,45

 tätigkeit    

10000 7433000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 8.941,51 11.344,80 1.344,80

10000 7434000 Öffentliche Bekanntmachungen 3.401,97 6.579,59 2.679,59

10000 7431000 Geschäftsausz. Bücher, Zeitsch 2.237,20 2.718,68 418,68

10000 7432000 Geschäftsaufw. Telek.,Post 4.615,80 3.758,06 -841,94

10000 7422000 Mieten und Pachten 27.885,48 27.885,48 -114,52

10000 7423000 Leasing Kopierer 1.154,88 1.154,88 -433,12

10000 7411000 Sonst.Personal-+Versor.Auszahl 438,24 859,79 359,79

10000 7412000 Besond.Auszahl.f.Beschäftigte 2.722,26 1.259,56 -240,44

10000 7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche 2.768.017,00 1.359.462,80 -7.537,20

15 - Sonstige Auszahlungen 51.397,34 55.560,84 3.172,84

14 - Transferauszahlungen 2.879.346,00 1.418.111,75 -948.888,25

10000 7317001 Zusch.f.Maßn.z.Verb.d.S/ÖPNV 111.329,00 58.648,95 -941.351,05

911.282,56

10000 7291001 Auszahlungen für Marketing 68.461,51 36.777,15 36.777,15

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

10000 7232000 Erst.f.Aufw.a.lfd.Verw.Tät.Kre 25.000,00 25.000,00

10000 7291000 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen 278.787,55 1.111.282,56

10000 7121000 Beitr.Vers.Kasse Beamte 20.989,68 19.118,00 4.118,00

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 372.249,06 1.173.059,71 948.059,71

10000 7041000 Beihilfen für Beschäftigte 4.860,00 7.598,45 -7.401,55

11 - Versorgungsauszahlungen 20.989,68 19.118,00 4.118,00

10000 7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl. 71.697,38 90.152,75 20.152,75

10000 7032001 Umlage zur Unfallkasse NRW 1.169,79 693,24 -606,76

10000 7019000 Dienstauszahlungen für 14.093,87 14.983,65 -1.018,35

10000 7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be 14.315,18 17.706,27 2.706,27

10000 7011000 Dienstauszahlungen Beamte 209.686,66 210.926,57 -89.073,43

10000 7012000 Dienstausz.tarifl.Beschäftigte 136.841,95 169.392,32 -607,68

 tätigkeit    

10 - Personalauszahlungen 452.664,83 511.453,25 -75.848,75

10000 6691101 Durchlfd.Finanzmittel - Einz. 143.423,40 209.060,97 209.060,97

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- 1.639.341,64 2.413.159,70 -2.241,30

10000 6617000 Zinseinzahlungen 59.719,20 31.137,50 11.137,50

10000 6691100 Durchlfd.Finanzmittel - Einz. 15.859,04 -6.328,99 -6.328,99

10000 6591000 Sonst.ordentliche Einzahlungen 2.884,54 25.569,81 5.569,81

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 219.001,64 233.869,48 213.869,48

10000 6485000 Einz.a.Kosterst.-uml.Kreis OE -7.000,00

7 + Sonstige Einzahlungen 2.884,54 25.569,81 5.569,81

10000 6483000 Einz.a.Kostenerst.v.Zweckverb. 37.985,75 34.243,90 -756,10

10000 6484000 Einz.a.Provisionszahlungen 124.169,63 -17.830,37

226.991,30 401.970,56 42.970,56

10000 6482000 Einz.a.Kostenerst.v.Gemeinden 189.005,55 243.557,03 68.557,03

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

10000 6147000 Einz.a.Komm.v.Verkehrsvertr. 31.554,13 34.466,01 17.466,01

3 + Sonstige Transfereinzahlungen

-264.651,15

10000 6143000 Zuw.f.Transferleist.v.ZV NWL 411.310,15 462.981,04 -91.419,96

10000 6143001 Zuw.f.Transferleist.v.ZV NWL 747.599,88 1.254.302,80 -190.697,20

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.190.464,16 1.751.749,85

  Jahresergebnis des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2)

Nr. Bezeichnung 2015 2016 2016

   Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresabschluss

12.10.2017Datum:



139

Fortgeschr. Ansatz

des Rechn.-Jahres

2016

-831.289,00

 

 

10.000,00

 

5.000,00

5.000,00

-10.000,00

-10.000,00

 

-841.289,00

 

-841.289,00

 

-841.289,00

 

 

Jahresabschluss

12.10.2017Datum:Mandant:

Haushalt: NKF

Zweckverband ÖPNV 

Zweckverband ÖPNV 

Finanzrechnung 

-2.141.187,55 -769.852,69 71.436,31

 (= Zeilen 38, 39 und 40)    

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln

41 = Liquide Mittel

71.436,31

 mitteln (= Zeilen 32 und 37)    

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- -2.141.187,55 -769.852,69

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen

36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

 (= Zeilen 17 und 31)    

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

 (= Zeilen 23 und 30)    

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.141.187,55 -769.852,69 71.436,31

-3.882,28 -5.708,84 4.291,16

31 = Saldo der Investitionstätigkeit -3.882,28 -5.708,84 4.291,16

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

10000 7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< 410 netto 2.290,42 1.933,52 -3.066,48

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

 Anlagevermögen    

10000 7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto 1.591,86 3.775,32 -1.224,68

 

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.882,28 5.708,84 -4.291,16

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

 und Gebäuden   

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen

20 + Einzahl.aus der Veräußerung von Finanzanlagen

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.137.305,27 -764.143,85 67.145,15

 (= Zeilen 9 und 16)    

  Jahresergebnis des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2)

Nr. Bezeichnung 2015 2016 2016

   Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

          





 



Stand: 16.10.2017

1. 63.606,75 61.876,35
1.1 3.373,93 6.771,47

1.2 9.340,92 7.692,84

1.2.1

1.2.1.1 Grünflächen 

1.2.1.2 Ackerland

1.2.1.3 Wald, Forsten 

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 

1.2.2

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 

1.2.2.2 Schulen 

1.2.2.3 Wohnbauten 

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäude 

1.2.3

1.2.3.1 Grund und Boden des 

Infrastrukturvermögens 

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- 

ausrüstung und Sicherheitsanlagen 

1.2.3.4 Entwässerungs- und 

Abwasserbeseitigungsanlagen 

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 

und Verkehrslenkungsanlagen 

1.2.3.6 Sonstige Bauten des 

Infrastrukturvermögens 

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7 9.340,92 7.692,84

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

1.3 50.891,90 47.412,04

1.3.1

1.3.2 4.494,70 4.494,70

1.3.3

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 46.397,20 42.917,34

1.3.5

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 

1.3.5.2 an Beteiligungen 

1.3.5.3 an Sondervermögen 

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

2. 9.806.203,18 10.084.674,54
2.1

2.1.1

2.1.2

2.2 842.136,85 350.755,52

2.2.1

2.2.1.1 Gebühren 

2.2.1.2 Beiträge 

2.2.1.3 Steuern

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 

2.2.1.5 Sonstige öffentlich- rechtliche 291.217,00 321.836,00

Forderungen 

Bilanz Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd zum 31.12.2016

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

aus Transferleistungen 

Finanzanlagen 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Beteiligungen 

Öffentlich- rechtliche Forderungen und 

Ausleihungen 

Vorräte 

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte

Infrastrukturvermögen 

Geleistete Anzahlungen 

Bauten auf fremden Grund und Boden 

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen 

Unbebaute Grundstücke und 

Sondervermögen 

Umlaufvermögen 

Aktiva 31.12.2016 31.12.2015

Anlagevermögen 

grundstücksgleiche  Rechte 



2.2.2

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 550.919,85 28.919,52

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 

2.2.3

2.3

2.4 8.964.066,33 9.733.919,02

3. 12.103,90 16.458,34
Bilanzsumme zum 31.12.2016: 9.881.913,83 10.163.009,23

Privatrechtliche Forderungen 

sonstige Vermögensgegenstände 

Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Liquide Mittel 

Aktive Rechnungsabgrenzung 



1. 5.638.472,99 4.409.467,40
1.1 4.250.368,45 4.250.368,45

1.2

1.3 Ausgleichsrücklage 159.098,95 987.774,24

1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1.229.005,59 -828.675,29

2. Sonderposten 
2.1 für Zuwendungen 

2.2 für Beiträge 

2.3 für den Gebührenausgleich

2.4 Sonstige Sonderposten 

3. Rückstellungen 1.819.600,08 4.477.380,71
3.1 Pensionsrückstellungen 1.668.436,00 1.504.304,00

3.1.1 Rückstellungen für Überstunden/nicht genommenen Url. 151.164,08 122.396,53

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 

3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 2.850.680,18

4. Verbindlichkeiten 2.423.840,76 1.276.161,12
4.1 Anleihen 

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 

4.2.2 von Beteiligungen 

4.2.3 von Sondervermögen 

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-

sicherung

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-

aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.587,69 54.268,39

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

4.7 Erhaltene Anzahlungen

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 2.401.253,07 1.221.892,73

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
Bilanzsumme zum 31.12.2016: 9.881.913,83 10.163.009,23

davon Deckungsrücklage

Sonderrücklage

Eigenkapital 

Bilanz Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd zum 31.12.2016

Allgemeine Rücklage

Passiva 31.12.2016 31.12.2015



 



 
 

 
 
 

Anhang zur Bilanz und Jahresabschluss 
zum 31.12.2016 

 
 
Vorbemerkungen 
 
Der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd, nachfolgend ZWS genannt, 
ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband gem. § 8 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der zur Zeit geltenden Fassung an das kommunale 
Haushaltsrecht des Landes NRW gebunden. Angesichts der Einführung des refor- 
mierten Gemeindehaushaltsrechtes zum 01.01.2005 mit einer Übergangsregelung 
bis zum 01.01.2009 ist der ZWS mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2009 von der 
kameralen zur doppischen Buchführung übergegangen. 
 
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), des Gesetzes 
zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden NRW 
(NKFEG NRW) und nach den Rechnungslegungsvorschriften gemäß §§ 37 ff. Ge- 
meindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in den jeweils gültigen Fassun- 
gen erstellt. 
 
Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses entspricht in Gliederung und Be-
zeichnung den Vorschriften der GemHVO NRW. Bei der Aufstellung wurden die Glie-
derungsvorschriften gemäß § 41 GemHVO beachtet. Die Ergebnisrechnung wurde 
nach § 38 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 39 GemHVO erstellt. 
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurde 
entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Eine 
Inventarisierung erfolgte anhand der Inventurrichtlinien des ZWS. 
 
Anmerkung: 
Die Wertansatz in der Eröffnungsbilanz mit Stand 01.01.2016 weist bei der Position 
�2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich� einen Betrag 
in Höhe von 28.919,52 � aus. Bei der Position �4.8 Sonstige Verbindlichkeiten� wird 
ein Betrag in Höhe von 1.221.892,73 � ausgewiesen. Im Prüfbericht des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2015 wurde unter Punkt 2.2.2.1 eine Summe von 
28.859,72 � und unter Punkt 4.8 eine Summe von 1.221.832,93 � testiert. Somit 
differieren beide Summen jeweils um 59,80 �. 
Der Hintergrund bzw. die Ursache für diese Differenzen liegt darin begründet, dass 
die Kreiskasse Siegen-Wittgenstein zwei Stornierungen von Einzahlungen für die 
MobilitätsCard aus dem Jahr 2015 in Höhe von jeweils 29,90 � am 25.08. und am 
31.08.2016 für das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen hat, obwohl die Unterlagen zur  
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 zu diesem Zeitpunkt bereits beim Rechnungs-
prüfungsamt in Olpe vorgelegen haben.   
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Die einzelnen Positionen der Bilanz werden nachfolgend erläutert: 
 
AKTIVA 
 
1           Anlagevermögen 
 
1.1   Immaterielle Vermögensgegenstände 
Im Jahr 2016 wurden keine immateriellen Vermögensgegenstände angeschafft. Ein 
Betrag in Höhe von 3.397,54 � wurde abgeschrieben, so dass insgesamt ein Betrag 
in Höhe von 3.373,93 � bilanziert wird. 
 
1.2           Sachanlagen 
 
1.2.7      Betriebs- und Geschäftsausstattungen 
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde durch eine Inventur zum 31.12.2016 
erfasst und im Rahmen eines Inventars bewertet. Im Jahr 2016 wurden drei Schreib-
tische sowie zwei Bürodrehstühle im Wert von insgesamt 2.761,84 � angeschafft. 
Abgeschrieben wurde ein Betrag in Höhe von 1.113,76 �, so dass die Betriebs- und 
Geschäftsausstattung des ZWS zum 31.12.2016 einen Bilanzwert in Höhe von 
9.340,92 � hatte. 
 
1.3        Finanzanlagen 
 
1.3.2     Beteiligungen 
Die am NWL beteiligten Zweckverbände haben sich darauf verständigt, das Eigen-
kapital des NWL nach der Zusammensetzung der Verbandsversammlung nach § 6 
Abs. 3 der NWL-Zweckverbandsversammlung zu quotieren. Danach hat der ZWS, 
bezogen auf das bilanzierte Eigenkapital des NWL zum 31.12.2008, einen Betrag in 
Höhe von 4.494,70 � (6/45 von 33.710,24 �) als Beteiligung zu bilanzieren. 
 
1.3.4     Wertpapiere des Anlagevermögens 
Gemäß § 12 des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nord-
rhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz � EFoG) waren die Gemeinden und 
Gemeindeverbände verpflichtet, beginnend mit dem Jahr 1999 zur Sicherung ihrer 
Versorgungsaufwendungen eine Sonderrücklage zu bilden. 
Gemäß Art. 10 des NRW � NKFG NRW (Änderung des Gesetzes zur Errichtung von 
Fonds für die Versorgung in NRW) wurde durch Änderung dieses Gesetzes zum 
Stichtag 01.01.2005 der § 12 EFoG aufgehoben. Somit bestand keine gesetzliche 
Verpflichtung mehr, eine Pflichtzuführung vorzunehmen. Die Zuführungen konnten 
und wurden jedoch auf Empfehlung der kvw (Kommunale Versorgungskasse) bis 
2013 jährlich fortgeführt und in eine �freiwillige� Sonderrücklage eingezahlt. 
Berechnungsgrundlage dafür waren die Ist-Ausgaben für Besoldung und Versorgung 
des jeweiligen Vorjahres, beginnend im Jahr 1999 mit 0,2 %. In den Folgejahren, bis 
zum Jahr 2013 einschließlich, erhöhte sich der Vomhundertsatz jeweils um 0,2 % 
gegenüber dem Vorjahr, so dass im Jahr 2013 ein Vomhundertsatz von 3 % 
zugrunde gelegt worden war. 
Angepasste Verfahrensweise ab 2014: 
Mit Schreiben vom 20.03.2014 empfiehlt die kvw weiterhin Zahlungen in den kvw-
Versorgungsfonds zu leisten und damit liquide Mittel für künftige Versorgungs-
leistungen anzusammeln. 
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Die kvw schlägt in dem o. g. Schreiben zur Ermittlung bzw. Berechnung der em-
pfohlenen Einzahlung für das Jahr 2014 eine Berechnungsformel vor. Hierbei  
wurde für das Jahr 2014 ein Berechnungsfaktor von 1 vom Hundert der Jahresbe-
soldung der aktiven Beamten des Vorjahres zugrunde gelegt. Bis zum Jahr 2017 ist 
dieser Vomhundertsatz jährlich um 0,2 % zu dynamisieren. 
 
Aufgrund der o. g. Berechnungsmethodik wurde im Jahr 2016 der Sonderrücklage 
ein Betrag in Höhe von 3.479,86 � zugeführt. Somit wurden zum 31.12.2016 
46.397,20 � in der Schlussbilanz unter der Bilanz-position 1.3.4 �Wertpapiere des 
Anlagevermögens� bilanziert. 
 
2           Umlaufvermögen 
 
2.2        Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 

2.2.1   Öffentlich-rechtliche Forderungen 
 
2.2.1.5  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
Im Rahmen der Auswertung der Einzelaufstellung der Bewertung von Pensions- und 
Beihilfeverpflichtungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe - kvw-
Finanzen sind zum Stichtag 31.12.2015 Erstattungsansprüche nach § 107 b Beam-
tenversorgungsgesetz (Barwert) gegenüber Dritte für zwei beamtete Mitarbeiter in 
Höhe von 321.836,00 � ausgewiesen. Diese Erstattungsansprüche werden in der 
Bilanz des ZWS als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen berücksichtigt. Mit 
Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetztes NRW (DRModG NRW) und 
der Umstellung auf Abfindungen ergibt sich ein Rückgang des Barwerts der Ab-
findungs- und Erstattungsansprüche für Aktive. Aufgrund der Berechnung durch die 
kvw verringern sich die Forderungsansprüche zum Stichtag 31.12.2016 um 
30.619,00 �, so dass nunmehr insgesamt 291.217,00 � bilanziert worden sind. 
 
Anm.: 
In der o. g. Einzelaufstellung der kvw sind drei beamtete Mitarbeiter aufgezählt. Nach 
Rücksprache und Prüfung durch die kvw im Jahr 2013 entstehen erst dann Er-
stattungsansprüche, wenn der Beamte beim Wechsel das 45. Lebensjahr vollendet 
hatte. Dieses Kriterium lag bei einem Beamten seinerzeit nicht vor, so dass nur für 
zwei Beamte diese Erstattungsansprüche nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz 
bestehen. 
 
2.2.2   Privatrechtliche Forderungen 
 
2.2.2.1  gegenüber dem privaten Bereich 
Zum Stichtag 31.12.2016 bestehen privatrechtliche Forderungen in Höhe von 
550.919,85 �. Hiervon sind 11.559,72 � privatrechtliche Forderungen aus Zinser-
trägen gegenüber der Düsseldorfer Hypothekenbank (Anlage Festgeldkonto). 
Aufgrund der Spitzabrechnung aus der Vermarktung der MobilitätsCard im Jahr 2016 
bestehen Forderungen gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein in Höhe von 
252.338,83 � und gegenüber dem Kreis Olpe in Höhe 88.655,67 �. Die restlichen 
198.365,63 � resultieren aus der vereinbarten Verkaufsprovision gegenüber der 
Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS), welche vereinbarungsgemäß 7,5 % 
der erzielten Einnahmen beträgt. 
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Der gesamte Leistungsfluss erfolgt erst im Jahr 2017, so dass der vorgenannte 
Betrag zu bilanzieren ist.  

 
2.4        Liquide Mittel 
Die liquiden Mittel des ZWS sind bei der Sparkasse Siegen (Girokonten) und der 
Düsseldorfer Hypothekenbank (Festgeldkonto) angelegt. Im Einzelnen handelt es  
sich dabei um das Girokonto 1249804 mit einem Bestand am 31.12.2016 in Höhe 
von 2.824.365,39 �, das Girokonto 1260546 mit einem Bestand am 31.12.2016 in 
Höhe von 1.139.700,94 � sowie einem Festgeldkonto, Bestand am 31.12.2016 in 
Höhe von 5.000.000,00 �. Als liquide Mittel wird in der Schlussbilanz somit ein 
Betrag in Höhe von 8.964.066,33 � eingestellt. 
 
3        Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstich-
tag, wobei der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag anfällt. Der 
ZWS hat hier einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt 
12.103,90 � gebildet. Hierbei handelt es sich um die Bezüge der Beamten für den 
Monat Januar 2017. 
 
PASSIVA 
 
1        Eigenkapital 
 
1.1     Allgemeine Rücklage (absolute Saldogröße) 
Der Wert der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2016 4.250.368,45 �. Dieser 
Betrag ist in der Abschlussbilanz entsprechend bilanziert. Der im Haushaltsjahr 2016  
erwirtschaftete Jahresüberschuss (1.229.005,59 �) wird als separater Bilanzposten 
im Eigenkapital dargestellt. 
 
1.3     Ausgleichsrücklage 
Die Ausgleichsrücklage ist nach § 19 a GkG (Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit) in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter  
Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse können durch Beschluss 
der Verbandsversammlung zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchst-
betrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.  
Da das Eigenkapital des ZWS zum Bilanzstichtag 31.12.2016 einen Betrag in Höhe 
von 5.638.472,99 � aufweist, kann der Bestand der Ausgleichsrücklage insgesamt 
einen Betrag in Höhe von 1.879.491,00 � aufweisen.  
Lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 13.12.2016 wurde der Fehlbetrag aus 
2015 in Höhe von 828.675,29 � aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Zum 
Stichtag 31.12.2016 wird daher in der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von 
159.098,95 � passiviert. 
 
1.4     Jahresüberschuss 
Dieser Bilanzposten übernimmt im Rahmen des Jahresabschlusses das Jahreser-
gebnis der Ergebnisrechnung. Im Geschäftsjahr 2016 ergab sich ein Jahresüber-
schuss von 1.229.005,59 �. Über die Verwendung des Jahresüberschusses ent-
scheidet die Verbandsversammlung bei Feststellung des Jahresabschlusses. 
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3      Rückstellungen 
 
3.1   Pensionsrückstellungen 
Der ZWS beschäftigt zum Stichtag 31.12.2016 drei Beamte; Versorgungsempfänger 
sind nicht vorhanden. Der ZWS ist verpflichtet Pensions- und Beihilferückstellungen  
zu bilden. Die Beträge wurden von der kvw mittels einer versicherungsmathemati-
schen Bewertung errechnet. Aufgrund dieser Berechnung wurde für 2016 eine Rück- 
stellung in Höhe von 164.132,00 � zugeführt, so dass in der Abschlussbilanz ein 
Betrag in Höhe von 1.668.436,00 � bilanziert wird. 
 
3.1.1  Rückstellungen für Überstunden bzw. nicht genommenen Urlaub 
Die Rückstellungen für die Überstunden und für nicht in Anspruch genommenen 
Urlaub der beim ZWS beschäftigten Mitarbeiter/innen betragen 151.164,08 � zum 
Bilanzstichtag am 31.12.2016. 
 
3.4   Sonstige Rückstellungen  
Die Summe für die Bilanzposition �Sonstige Rückstellungen� weist zum Bilanzstich-
tag 31.12.2016 einen Betrag von 0,00 � auf, da die Rückstellungen mit Stand 
31.12.2015 für den Stationspreisrechtsstreit  in Höhe von 2.671.983,20 � aufgrund 
des rechtskräftigen Urteils im Geschäftsjahr 2016 sowie 178.696,98 � für den noch 
nicht abgerechneten Anteil des ZWS an den Gemeinschaftskosten der Verkehrsge-
meinschaft Westfalen-Süd (VGWS) vollständig und ertragswirksam im Jahr 2016 
aufgelöst wurden. 
 
4         Verbindlichkeiten 
 
4.5      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von 
Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und 
ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-) Leistung (z. B. 
die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um Lieferungen und Leistungen aus dem Jahr 2016, die erst in 2017 in 
Rechnung gestellt wurden, bzw. deren Rechnung erst nach dem Jahreswechsel be-
zahlt wurde. Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 
Bilanzstichtag 31.12.2016 insgesamt 22.587,69 �.  
 
4.8      Sonstige Verbindlichkeiten  
Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt 2.401.253,07 �. Diese 
setzen sich folgendermaßen zusammen: 
Der ZWS finanziert seine Aufwendungen fast ausschließlich aus den Zuwendungen 
des NWL aus der ÖPNV-Pauschale nach § 11 ÖPNVG NRW. Gemäß § 11 Abs. 4 
ÖPNVG NRW dürfen nicht verausgabte sowie zurück erhaltene Mittel bis zu sechs 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres für Zwecke des ÖPNV verausgabt werden. 
Für das Jahr 2016 ergeben sich nicht verausgabte Mittel aus der ÖPNV-Pauschale in 
Höhe von insgesamt 876.928,24 �, die im Jahr 2017 im Rahmen der Verwendungs-
nachweisführung für das Jahr 2016 an den NWL zurück überwiesen wurden.  
 
Weitere sonstige Verbindlichkeiten beziehen sich auf die im Jahr 2013 eingeführte 
MobilitätsCard. Aufgrund der Spitzabrechnung  wurden Verbindlichkeiten gegenüber  
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der VGWS in Höhe von 1.370.205,00 � ermittelt. Der verbleibende Restbetrag in 
Höhe von 154.119,83 � resultiert aus Vorauseinzahlungen der Kunden für die 
MobilitätsCard im Monat Dezember 2016, dessen Nutzungszeitraum bzw. deren 
Verwendung jedoch das Jahr 2017 betrifft. 
 
Insgesamt wird somit bei den sonstigen Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2016 
ein Betrag in Höhe von 2.401.253,07 � passiviert. Diese sind im Haushaltsjahr 2017 
beglichen worden. 
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Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung 

 

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss des Zweckverbandes 

Personennahverkehr Westfalen-Süd für das Haushaltsjahr 2016 - bestehend aus 

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang - unter Einbeziehung der 

Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte 

Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie den Lagebericht geprüft. Die 

Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen 

Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der 

Satzungen und sonstigen kreisrechtlichen Bestimmungen liegen in der 

Verantwortung des Zweckverbandsvorstehers. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung 

ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars 

und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der 

Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. 

 

Die Prüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten Grundsätze 

ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des auf den Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes Personennahverkehr 

Westfalen-Süd sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 

Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der 

Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 



   

Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des 

Zweckverbandsvorstehers des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd 

sowie die Würdigung der  Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichtes. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 

 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 

Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen  der Satzungen und sonstigen 

kreisrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes 

Personennahverkehr Westfalen-Süd. 

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes Personennahverkehr 

Westfalen-Süd und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

 

Olpe, den 22.11.2017 

 

                                                           
Weber Huppenkothen 

(Prüfungsleiter) (Prüfer) 


